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Ausbildung der Mitarbeiter / ausreichende Kenntnisse / Erfahrungen/ Überprüfung und Kontrolle / aktuelle Unterlagen

UmweltHG
UVPG

BauGB
MBO
MLAR

MIndBauRL

LBO

KrWG
GewAbfV
NachwV
AVV
EfbV
AbfAEV
ElektroG
VerpackV
AbfVerbgG

LandesAbfG

WHG
AbwV
GrwV
LöRüRL
VUmwS
VwVwS

Landes-WG
VAwS

Bundes-
recht

Landes-
recht

Grundgesetz, EU-Recht und
sonstiges internationales Recht

Baurecht Spezialstoffe Transport

BImSchG
BImSchV
TA Lärm
TA Luft

Landes-
ImSchG

Immissionen Abfälle Wasser Boden/Natur

„Umweltschutzrecht“

BBodSchG
NatSchG

BodSchG

ArbSchG/ASiG
ProdSG/BetrSichV
LärmVibrArbSchV
OStrV, PSA-BV
LastenhandhabV
BildschArbV
BaustellV
BioStoffV
ArbStättV
SGB 7/DGUV-Grundlagen

ZustV

Arbeitsschutz

GefBefG
GGVSEB
GGAV
GGVSee
GGKontrollV
GGKostV
GbV
SofortmaßnahmeV
StVG/StVO/StVZO

ZustVZustV

ChemG
GefStoffV
AtG/StrlSchV
IfSG
GenTG
SprengG
SprengV

ProdHG

Übergangsfristen / Normen / Richtlinie / Technische Regeln

Überblick über die gesetzlichen Bestimmungen (Auszug)
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Ausbildung der Mitarbeiter / ausreichende Kenntnisse / Erfahrungen/ Überprüfung und Kontrolle / aktuelle Unterlagen
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Arbeitsschutzrecht

ProdSG SGB 7

LärmVibrArbSchV
OStrV
PSA-BV
Lastenhand-
habungsV
BioStoffV
BildscharbV
BaustellV

ArbSchG

Übergangsfristen / Normen / Richtlinie / Technische Regeln

ChemG Sonstige

Verordnun-
gen zum
ProdSG
(V 1 - 14)

GefStoffV
ChemVerbotsV BKV

UVAV

DGUV – V
DGUV – R
DGUV – I
DGUV – G

Spezialstoffe

AtG
StrlSchV
IfSG
GenTG
SprengG
SprengV

EG-RechtGrundgesetz

JArbSchG
MuSchG
SchwbR
ArbZG
GewO
ArbStättV
ArbMedVV
ASiG
HAGBetrSichV

TRBA
RAB

TRGSTRBS
TRLV
TROS-IOS

SprengLRASR – neu
AMR

ProdHaftG
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Betriebssicherheitsverordnung

• Zur Verfügung stellen von Arbeitsmitteln

durch den Arbeitgeber

• Überwachungsbedürftige Anlagen

• Verwendung von Arbeitsmittel durch

die Beschäftigten

• Einrichtungen, die für den sicheren

Betrieb erforderlich sind
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Hersteller

stellt
Produkte
auf dem
Markt
bereit!

ProdSG
ProdHG

OwiG/StGB

Arbeitgeber

stellt
bereitgestellte

Arbeitsmittel den
Arbeitnehmern
zur Verfügung

ArbSchG
7. SGB

OwiG/StGB
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§ 2 - Arbeitsmittel Werkzeuge

Geräte

Maschinen

Anlagen, die für die Arbeit
verwendet werden
(inkl.üA-Anlagen)

Verwendung umfasst jegliche
Tätigkeiten mit Arbeitsmittel

- Montieren
- Installieren
- Bedienen
- An- und Abschalten
- Einstellen
- Gebrauchen
- Betreiben
- Instandhalten
- Reinigen
- Prüfen
- Umbauen
- Erproben
- Demontieren
- Transportieren
- Überwachen

Gilt für vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellte Arbeitsmittel oder durch den
Beschäftigten selbst bereitgestellte Arbeitsmittel (§ 5 (4)).
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§ 2 (3) Arbeitgeber ist, wer nach § 2 Absatz 3
des Arbeitsschutzgesetzes als solcher
bestimmt ist.

Dem Arbeitgeber steht gleich

1. wer, ohne Arbeitgeber zu sein, zu gewerb-
lichen oder wirtschaftlichen Zwecken eine
überwachungsbedürftige Anlage verwendet,

sowie

2. der Auftraggeber und der Zwischenmeister
im Sinne des Heimarbeitsgesetzes.
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Arbeitgeber im Sinne des ArbSchG sind natürliche und
juristische Personen und rechtsfähige Personengesell-
schaften, die Personen nach Absatz 2 beschäftigen.

(2) Beschäftigte im Sinne dieses
Gesetzes sind:
1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
2. die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten,
3. arbeitnehmerähnliche Personen im Sinne des § 5 Abs. 1

des Arbeitsgerichtsgesetzes, ausgenommen die in
Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten,

4. Beamtinnen und Beamte,
5. Richterinnen und Richter,
6. Soldatinnen und Soldaten,
7. die in Werkstätten für Behinderte Beschäftigten.



  INGENIEURBÜRO

© Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Spohr, Stand: 2015

BERATUNG ·                  INFORMATION · SCHULUNG ·                 SERVICE

13

§ 2 (4) Beschäftigte sind Personen, die nach § 2 Absatz 2
des Arbeitsschutzgesetzes als solche bestimmt sind.
Den Beschäftigten stehen folgende
Personen gleich, sofern sie
Arbeitsmittel verwenden:

1. Schülerinnen und Schüler sowie Studierende,

2. in Heimarbeit Beschäftigte nach § 1 Absatz 1 des
Heimarbeitsgesetzes sowie

3. sonstige Personen, insbesondere Personen, die in
wissenschaftlichen Einrichtungen tätig sind.



  INGENIEURBÜRO

© Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Spohr, Stand: 2015

BERATUNG ·                  INFORMATION · SCHULUNG ·                 SERVICE

14

§ 2 (5) Fachkundig ist, wer zur Ausübung
einer in dieser Verordnung bestimmten
Aufgabe über die erforderlichen Fach-
Kenntnisse verfügt.

Die Anforderungen an die Fachkunde sind abhängig von der
jeweiligen Art der Aufgabe.

Zu den Anforderungen zählen eine entsprechende
- Berufsausbildung,
- Berufserfahrung oder
- eine zeitnah ausgeübte entsprechende berufliche Tätigkeit.

Die Fachkenntnisse sind durch Teilnahme an Schulungen
auf aktuellem Stand zu halten.
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Anmerkung: „oder Unterweisungen „ wurde vom Bundesrat
gestrichen. Begründung:

Das Element der Unterweisung ist in
§12 ArbSchG bestimmt.
Die Unterweisung zielt demnach auf
die Pflicht des Arbeitgebers ab, die
Beschäftigten regelmäßig und
angemessen zu unterweisen.

Die Fachkunde und Fachkenntnisse dagegen werden vom
Beschäftigten zum Beispiel durch seine Ausbildung
erworben und durch Lehrgänge gepflegt
(siehe auch Definitionen zur Fachkunde in der
Gefahrstoffverordnung und der Biostoffverordnung).



  INGENIEURBÜRO

© Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Spohr, Stand: 2015

BERATUNG ·                  INFORMATION · SCHULUNG ·                 SERVICE

16

§ 2 (6) Zur Prüfung befähigte Person
ist eine Person, die durch

- ihre Berufsausbildung,
- ihre Berufserfahrung und
- ihre zeitnahe berufliche Tätigkeit

über die erforderlichen Kenntnisse
zur Prüfung von Arbeitsmitteln verfügt;

soweit hinsichtlich der Prüfung von Arbeitsmitteln in den
Anhängen 2 und 3 weitergehende Anforderungen
festgelegt sind, sind diese zu erfüllen.

(Weisungsfreiheit, Benachteiligungsverbot siehe § 14 (6))



  INGENIEURBÜRO

© Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Spohr, Stand: 2015

BERATUNG ·                  INFORMATION · SCHULUNG ·                 SERVICE

17

§ 2 (7) Instandhaltung ist die

Gesamtheit aller Maßnahmen zur

Erhaltung des sicheren Zustandes

oder der Rückführung in diesen.

Instandhaltung umfasst insbesondere

- Inspektion,

- Wartung und

- Instandsetzung.



  INGENIEURBÜRO

© Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Spohr, Stand: 2015

BERATUNG ·                  INFORMATION · SCHULUNG ·                 SERVICE

18

§ 2 (8) Prüfung ist die Ermittlung

des Istzustandes, der Vergleich

des Istzustandes mit dem

Sollzustand sowie die Bewertung

der Abweichung des Istzustandes

vom Sollzustand.
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§ 2 (9) Prüfpflichtige Änderung ist

jede Maßnahme, durch welche die

Sicherheit eines Arbeitsmittels

beeinflusst  wird.

Auch Instandsetzungsarbeiten

können solche Maßnahmen sein.
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§ 2 (10) Stand der Technik ist der
Entwicklungsstand fortschrittlicher
Verfahren, Einrichtungen oder Betriebs-
weisen, der die praktische Eignung
einer Maßnahme oder Vorgehensweise
Zum Schutz der Gesundheit und zur
Sicherheit der Beschäftigten oder anderer Personen
gesichert erscheinen lässt.
Bei der Bestimmung des Stands der Technik sind
insbesondere vergleichbare Verfahren, Einrichtungen oder
Betriebsweisen heranzuziehen, die mit Erfolg in der Praxis
erprobt worden sind.
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Wissen

Zeit

Allgemein anerkannte Regeln der Technik Stand von Wissen-
schaft und Technik
(„Muss“ bei bestimm-
ten Anlagen)

Stand der Tech-
nik – SdT („Muss“)
incl.  Stand der
Sicherheits-
technik (SST)

z.B. 12/1997 z.B. 6/2015

1. Änderung
Der aRdT-An-
passung an
den Stand
der Technik

2. Änderung
Der aRdT....

3. Änderung
der aRdT.....

Geltungsdauer 1 Geltungsdauer 2 Geltungsdauer 3 usw.

Erlass
einer tech-
nischen
Regel –
RdT + SdT
stimmen
(hoffentlich)
überein =

1.

1.

2.

2. Stand
der Tech-
nik wird
besser

3.

3. Phase
einer gro-
ßen Abwei-
chung von
SdT +aaRdT

2.

Fazit: Anerkannte Regeln der Technik „hinken“ dem Stand der Technik hinterher.

Regeln der
Sicherheitstechnik füllen
alle Bereiche mit „Leben“

aus, wenn es um Sicherheit
geht.
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Besitzstand versus Nachrüstung

Arbeitsmittel müssen dem Stand der Technik
entsprechen

Bestandsschutz?
Technisch: ja und nein, Organisatorisch selten

• Arbeitsmittel wird wesentlich verändert
Kein

Bestandsschutz:

• Behörde fordert Nachrüstung
• Gesetzgeber fordert Nachrüstung

• Bestimmungen bisher nicht eingehalten

• Nachrüstung würde zu einer erheblichen
Verbesserung führen und ist  verhältnismäßig

• T-O-P Maßnahmen reichen nicht aus.



  INGENIEURBÜRO

© Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Spohr, Stand: 2015

BERATUNG ·                  INFORMATION · SCHULUNG ·                 SERVICE

23

§ 2 (11) Gefahrenbereich ist der

Bereich innerhalb oder im Umkreis

eines Arbeitsmittels, in dem die

Sicherheit oder die Gesundheit

von Beschäftigten und anderen

Personen durch die Verwendung

des Arbeitsmittels gefährdet ist.
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§ 2 (12) Errichtung

umfasst die Montage

und Installation am

Verwendungsort.
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§ 2 (13) Überwachungsbedürftige

Anlagen sind Anlagen nach § 2 Nummer

30 des Produktsicherheitsgesetzes,

soweit sie in Anhang 2 genannt sind.
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Im Sinne des ProdSG sind überwachungsbedürftige Anlagen
- Dampfkesselanlagen mit Ausnahme von Dampfkesselanlagen auf Seeschiffen,
- Druckbehälteranlagen außer Dampfkesseln,
- Anlagen zur Abfüllung von verdichteten, verflüssigten oder unter Druck gelösten

Gasen,
- Leitungen unter innerem Überdruck für brennbare, ätzende oder giftige Gase,
Dämpfe oder Flüssigkeiten,

- Aufzugsanlagen,
- Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen,
- Getränkeschankanlagen und Anlagen zur Herstellung kohlensaurer Getränke,
- Acetylenanlagen und Calciumcarbidlager,
- Anlagen zur Lagerung, Abfüllung und Beförderung von brennbaren Flüssigkeiten.

Zu den überwachungsbedürftigen Anlagen gehören auch Mess-, Steuer- und
Regeleinrichtungen, die dem sicheren Betrieb dieser überwachungsbedürftigen
Anlagen dienen; zu den in den Buchstaben b, c und d bezeichneten überwachungs-
bedürftigen Anlagen gehören nicht die Energieanlagen im Sinne des Energiewirt-
schaftsgesetzes.
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§2 (14) Zugelassene Überwachungsstellen

sind die in Anhang 2 Abschnitt 1 genannten

Stellen.

Siehe:
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§ 2 (15)  Andere Personen sind  Personen,

die nicht Beschäftigte oder

Gleichgestellte nach Absatz 4

sind und sich im Gefahrenbe-

reich einer überwachungsbe-

dürftigen  Anlage innerhalb oder

außerhalb eines Betriebsgelän-

des befinden.
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§ 3 (1) Der Arbeitgeber hat vor der
Verwendung von Arbeitsmitteln die
auftretenden Gefährdungen  zu beur-
teilen (Gefährdungsbeurteilung) und
daraus notwendige und geeignete
Schutzmaßnahmen abzuleiten.

Das Vorhandensein einer
CE-Kennzeichnung am Arbeitsmittel
entbindet nicht von der Pflicht zur
Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung.

Für Aufzugsanlagen gilt Satz 1 nur, wenn sie von einem
Arbeitgeber im Sinne des § 2 Absatz 3 Satz 1 verwendet
werden.
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Gefährdungsbeurteilung

Gefährdung
eindeutig ja

Gefährdung
denkbar

Gefährdung
eindeutig nein

• Erfahrungen
• Auswertung von Literatur
• Bewertungsmaßstäbe

• Auswertung von Unfällen
• Auswertung von Beinahe-Unfällen
• Einschaltung von zuständigen Behörden
• Betriebsbegehungen durch Fachkräfte
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§ 3 (2) In die Beurteilung sind alle
Gefährdungen einzubeziehen, die
bei der Verwendung von Arbeitsmitteln
ausgehen, und zwar von

1. den Arbeitsmitteln selbst,
2. der Arbeitsumgebung und
3. den Arbeitsgegenständen, an denen

Tätigkeiten mit Arbeitsmitteln
durchgeführt werden.

Bei der Gefährdungsbeurteilung ist
insbesondere Folgendes zu
berücksichtigen:

Absturz
Umkippen
Umstoßen
Gewichte?
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1. die Gebrauchstauglichkeit von Arbeitsmitteln
einschließlich der ergonomischen, alters- und
alternsgerechten Gestaltung,

2. die sicherheitsrelevanten einschließlich der
ergonomischen Zusammenhänge zwischen
Arbeitsplatz, Arbeitsmittel, Arbeitsverfahren,
Arbeitsorganisation, Arbeitsablauf, Arbeitszeit
und Arbeitsaufgabe,

3. die physischen und psychischen Belastungen der
Beschäftigten, die bei der Verwendung von Arbeitsmitteln
auftreten,

4. vorhersehbare Betriebsstörungen und die Gefährdung bei
Maßnahmen zu deren Beseitigung.
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Umsetzung bei Arbeitsmittel, die mehr oder weniger
„von der Stange“ gekauft werden?
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1. Gebrauchstauglich?
2. Ergonomisch?
3. Altersgerecht?
4. Alternsgerecht?
5. Sicherheitsrelevante und ergono-

mischen Zusammenhänge zwischen
- Arbeitsplatz,
- Arbeitsmittel,
- Arbeitsverfahren,
- Arbeitsorganisation,
- Arbeitsablauf,
- Arbeitszeit und
- Arbeitsaufgabe?

6. Physischen Belastungen?
7. Psychische Belastungen?
8. vorhersehbare Betriebsstörungen

und  Gefährdungen  bei Maßnahmen
zu deren Beseitigung?

Baujahr?
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Bedienbarkeit von Maschinen I
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§ 3 (3) Die Gefährdungsbeurteilung soll
bereits vor der Auswahl und der Beschaffung
der Arbeitsmittel begonnen werden.

Dabei sind insbesondere die Eignung des
Arbeitsmittels für die geplante Verwendung,
die Arbeitsabläufe und die Arbeitsorganisation
zu berücksichtigen.

Die Gefährdungsbeurteilung darf nur
von fachkundigen Personen durchge-
führt werden.
Verfügt der Arbeitgeber nicht selbst über
die entsprechenden Kenntnisse, so hat
er sich fachkundig beraten zu lassen.
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ArbSchG, § 13 Verantwortliche Personen

(1) Verantwortlich für die Erfüllung der sich aus diesem Abschnitt ergebenden
Pflichten sind neben dem Arbeitgeber
- sein gesetzlicher Vertreter,
- das vertretungsberechtigte Organ einer juristischen Person,
- der vertretungsberechtigte Gesellschafter einer Personenhandels-
gesellschaft,

- Personen, die mit der Leitung eines Unternehmens oder eines Betriebes
beauftragt sind, im Rahmen der ihnen übertragenen Aufgaben und
Befugnisse,

- sonstige nach Absatz 2 oder nach einer auf Grund dieses Gesetze
erlassenen Rechtsverordnung oder nach einer Unfallverhütungsvorschrift
verpflichtete Personen im Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse.

(2) Der Arbeitgeber kann zuverlässige und fachkundige Person schriftlich damit
beauftragen, ihm obliegende Aufgaben nach diesem Gesetz in eigener
Verantwortung wahrzunehmen.
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§ 3 (4) Der Arbeitgeber hat sich die Informationen zu beschaffen,
die für die Gefährdungsbeurteilung notwendig sind.

Dies sind insbesondere

- die nach § 21 Absatz 4 Nummer 1 bekannt gegebenen
Regeln und  Erkenntnisse, (TRBS-Regelwerk)

- Gebrauchs- und Betriebsanleitungen sowie
- die ihm zugänglichen Erkenntnisse aus der
arbeitsmedizinischen Vorsorge.

Der Arbeitgeber darf diese Informationen übernehmen, sofern sie auf die
Arbeitsmittel, Arbeitsbedingungen und Verfahren in  seinem Betrieb
anwendbar sind.

Bei der Informationsbeschaffung kann der Arbeitgeber davon ausgehen,
dass die vom Hersteller des Arbeitsmittels mitgelieferten Informationen
zutreffend sind, es sei denn, dass er über andere Erkenntnisse verfügt.
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(5) Der Arbeitgeber kann bei der
Festlegung der Schutzmaßnahmen
bereits vorhandene Gefährdungs-
beurteilungen, hierzu gehören auch
gleichwertige Unterlagen, die ihm der
Hersteller oder Inverkehrbringer
mitgeliefert hat, übernehmen,
sofern die Angaben und Festlegungen in
dieser Gefährdungsbeurteilung den
Arbeitsmitteln einschließlich der
Arbeitsbedingungen und -verfahren, im
eigenen Betrieb entsprechen.
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§ 3 (6) Der Arbeitgeber hat Art
und Umfang erforderlicher
Prüfungen von Arbeitsmitteln
sowie die Fristen von wieder-
kehrenden Prüfungen gemäß
den §§ 14 und 16 zu ermitteln
und festzulegen, soweit diese
Verordnung nicht bereits ent-
sprechende Vorgaben enthält.

Satz 1 gilt auch für Aufzugsanlagen.

Die Fristen für die wiederkehrenden Prüfungen sind so fest-
zulegen, dass die Arbeitsmittel bis zur nächsten festgelegten
Prüfung sicher verwendet werden können.
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P r ü f u n g e n

Arten
- vor Inbetriebnahme

- nach jeder Montage

- wiederkehrend

- nach einer Änderung

- angeordnete außeror-
dentliche Prüfung

- nach einem Unfall/
Zwischenfall

Fristen
aufgrund
Beurteilung,
oft aber
genau
festgelegt

Zugelassene Über-
wachungsstellen

- Nach ProdSG

- Anforderungen
müssen erfüllt
werden

- SV-Organisationen
oder auch (Groß-
unternehmen)

Dokumentation
- ggf. nach DGUV –G
(ehemals BGG )

- in Technischen Regeln
oft Details festgelegt

- Ergebnisse aufzeichnen
und angemessen aufbe-
wahren, mindestens
aber bis zur nächsten
Prüfung aufheben

- Prüfbescheinigungen und
Mängelanzeige bei üA
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§ 3 (6) Bei der Festlegung der Fristen für die
wiederkehrenden Prüfungen nach § 14
Absatz 4 dürfen die in Anhang 3  Abschnitt 1
Nummer 3, Abschnitt 2 Nummer 4.1 Tabelle 1
und  Abschnitt 3 Nummer 3.2 Tabelle 1
genannten Höchstfristen nicht überschritten werden (Krane,
Flüssiggasanlagen und AM der Veranstaltungstechnik).

Bei der Festlegung der Fristen für die wiederkehrenden
Prüfungen nach § 16 (üA) dürfen die in Anhang 2 Abschnitt 2
Nummer 5.1 und 5.3, Abschnitt 3 Nummer 5.1 bis 5.3 und
Abschnitt 4 Nummer 5.8 in Verbindung mit Tabelle 1 genannten
Höchstfristen nicht überschritten werden, es sei denn, dass in
den genannten Anhängen etwas anderes bestimmt ist.

Hilfe: TRBS 1201
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Prüfung vor Inbetriebnahme



  INGENIEURBÜRO

© Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Spohr, Stand: 2015

BERATUNG ·                  INFORMATION · SCHULUNG ·                 SERVICE

60



  INGENIEURBÜRO

© Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Spohr, Stand: 2015

BERATUNG ·                  INFORMATION · SCHULUNG ·                 SERVICE

61



  INGENIEURBÜRO

© Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Spohr, Stand: 2015

BERATUNG ·                  INFORMATION · SCHULUNG ·                 SERVICE

62

§ 3 (6) Ferner hat der Arbeitgeber

zu ermitteln und festzulegen,

welche Voraussetzungen die zur

Prüfung befähigten Personen

erfüllen müssen, die von ihm mit

den Prüfungen von Arbeitsmitteln

gemäß den §§ 14, 15 und 16 zu

beauftragen sind.
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§ 3 (7) Die Gefährdungsbeurteilung

ist regelmäßig zu überprüfen.

Dabei ist der

Stand der Technik

zu berücksichtigen.

Soweit erforderlich, sind die Schutzmaßnahmen bei der

Verwendung von Arbeitsmitteln entsprechend anzupassen.
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§ 3 (7) Der Arbeitgeber hat die Gefährdungs-
beurteilung unverzüglich zu aktualisieren,
wenn

1. sicherheitsrelevante Veränderungen
der Arbeitsbedingungen einschließlich
der Änderung von Arbeitsmitteln dies
erfordern,

2. neue Informationen, insbesondere Erkenntnisse aus
dem Unfallgeschehen oder aus der arbeitsmedizinischen
Vorsorge, vorliegen oder

3. die Prüfung der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen
nach § 4 Absatz 4 ergeben hat, dass die festgelegten

Schutzmaßnahmen nicht wirksam oder nicht ausreichend
sind.
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§ 3 (7) Ergibt die Überprüfung

der Gefährdungsbeurteilung,

dass keine Aktualisierung

erforderlich ist, so hat der

Arbeitgeber dies unter Angabe

des Datums der Überprüfung in

der Dokumentation nach

Absatz 8 zu vermerken.
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§ 3 (8) Der Arbeitgeber hat das Ergebnis
seiner Gefährdungsbeurteilung vor der
erstmaligen Verwendung der Arbeitsmittel
zu dokumentieren.

Dabei sind mindestens anzugeben

1. die Gefährdungen, die bei der Ver-
wendung der Arbeitsmittel auftreten,

2. die zu ergreifenden Schutzmaßnahmen,

3. wie die Anforderungen dieser Verordnung eingehalten
werden, wenn von den nach § 21 Absatz 4 Nummer 1 be-
kannt gegebenen Regeln und Erkenntnissen abgewichen
wird,

!
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Technisch
- Zulassung
- Eignung
- Zustand
- Verschleiß
- Reparatur
- Änderung

Organisatorisch
- Verantwortung
- Abläufe
- Schulungen
- Prüfungen
- Kontrollen
- Dokumente
- Kennzeichnung

Persönlich
- PSA
- Verhalten
- Kenntnisse
- Vorsorge

S - T – O – P - Maßnahmen
Gefährdungsbeurteilung

Hinweis nicht lesbar

S – T – O – P - Maßnahmen

Substitution
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noch § 3 (8)

4. Art und Umfang der erforderlichen
Prüfungen sowie die Fristen der
wiederkehrenden Prüfungen
(Absatz 6 Satz 1)

5. das Ergebnis der Überprüfung der
Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen
gemäß § 4 Absatz 4.

Die Dokumentation kann auch in
elektronischer Form vorgenommen
werden.

P
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§ 3 (9) Sofern der Arbeitgeber von

§ 7 Absatz 1 Gebrauch macht und die

Gefährdungsbeurteilung ergibt, dass

die Voraussetzungen nach § 7 Absatz 1

vorliegen, ist eine Dokumentation dieser

Voraussetzungen und der gegebenenfalls

getroffenen Schutzmaßnahmen ausreichend.
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§ 7 Vereinfachte Vorgehensweise bei der Verwendung von Arbeitsmitteln

(1) Der Arbeitgeber kann auf weitere Maßnahmen
nach den §§ 8 und 9 verzichten, wenn sich aus der
Gefährdungsbeurteilung ergibt, dass

1.   die Arbeitsmittel  mindestens den sicherheitstech-
nischen Anforderungen der für sie zum Zeitpunkt
der Verwendung geltenden Rechtsvorschriften
zum Bereitstellen von Arbeitsmitteln auf dem Markt

entsprechen,

2. die Arbeitsmittel ausschließlich bestimmungsgemäß entsprechend den
Vorgaben des Herstellers verwendet werden,

3. keine zusätzlichen Gefährdungen der Beschäftigten unter Berücksichtigung
der Arbeitsumgebung, der  Arbeitsgegenstände, der Arbeitsabläufe sowie der
Dauer und der zeitlichen Lage der Arbeitszeit auftreten und

4. Instandhaltungsmaßnahmen gemäß § 10 getroffen und
Prüfungen nach § 14 durchgeführt werden.
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Beschaffenheit von Arbeitsmitteln

CE - Konformität GS-Zeichen Ohne
„Zeichen“
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§ 4 Grundpflichten des Arbeitgebers
(1) Arbeitsmittel dürfen erst verwendet

werden, nachdem der Arbeitgeber

1. eine Gefährdungsbeurteilung durch-
geführt hat,

2. die dabei ermittelten Schutzmaßnahmen
nach dem Stand der Technik getroffen
hat und

3. festgestellt hat, dass die Verwendung der Arbeitsmittel
nach dem Stand der Technik sicher ist.
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Feststellung:

Hiermit stellt der Unternehmer aufgrund der
durchgeführten Gefährdungsbeurteilung fest, dass die
Voraussetzungen nach § 4 (1) BetrSichV vorliegen, die
getroffenen Schutzmaßnahmen dem Stand der Technik

entsprechen und somit die Verwendung des
Arbeitsmittels nach dem Stand der Technik sicher ist.

Datum:………..………

Unternehmer:………………………………………………
(Name, Unterschrift)
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§ 4 (2) Ergibt sich aus der Gefährdungsbeurteilung,
dass Gefährdungen durch technische
Schutzmaßnahmen nach dem Stand der
Technik nicht oder nur unzureichend
vermieden werden können, hat der
Arbeitgeber geeignete organisatorische
und personenbezogene Schutzmaßnah-
men zu treffen.

Technische Schutzmaßnahmen haben Vorrang vor
organisatorischen, diese haben wiederum Vorrang
vor personenbezogenen Schutzmaßnahmen.

Die Verwendung persönlicher Schutzausrüstung ist
für jeden Beschäftigten auf das erforderliche
Minimum zu beschränken.

T

O

P
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§ 4 (3) Bei der Festlegung der Schutzmaßnahmen hat der
Arbeitgeber die Vorschriften dieser Verordnung einschließlich
der Anhänge zu beachten und die nach § 21 Absatz 4
Nummer 1 bekannt gegebenen Regeln
und Erkenntnisse zu berücksichtigen.

Bei Einhaltung dieser Regeln und Erkennt-
nisse berücksichtigt ist davon auszugehen,
dass die in dieser Verordnung gestellten
Anforderungen erfüllt sind.

Vermutungswirkung

Von den Regeln und Erkenntnissen kann abgewichen werden,
wenn Sicherheit und Gesundheit durch andere Maßnahmen
zumindest in vergleichbarer Weise gewährleistet werden.

Dokumentation
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§ 4 (4) Der Arbeitgeber hat dafür

zu sorgen, dass Arbeitsmittel, für

die in §14 und im Abschnitt 3

dieser Verordnung Prüfungen

vorgeschrieben sind, nur benutzt

oder betrieben werden, wenn

diese Prüfungen durchgeführt

und dokumentiert wurden.

Verwendungsverbot für AM mit abgelaufener Plakette
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Benutzung von Arbeitsmitteln (Beispiel)
Bestimmungsgemäße Nutzung ist sicherzustellen:

+ Vorschriften
+ Bedienungsanleitung
+ Gesunder Menschenverstand
+ Erfahrung

Beispiel: Arbeitsmittel mit
abgelaufener Prüfplakette
sind erst prüfen zu lassen.
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§ 4 (5) Der Arbeitgeber hat die

Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen

vor der erstmaligen Verwendung

der Arbeitsmittel zu überprüfen.

Satz 1 gilt nicht, soweit entsprech-

ende Prüfungen gemäß § 14 oder

§ 15 durchgeführt wurden.

Montageprüfung

Erstinbetriebnahmeprüfung.
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§ 4 (5) Satz 3:

Der Arbeitgeber hat weiterhin
dafür zu sorgen, dass Arbeits-
mittel vor ihrer jeweiligen Ver-
wendung durch Inaugen-
scheinnahme und erforder-
lichenfalls durch eine
Funktionskontrolle auf offensichtliche Mängel kontrolliert
werden und Schutz- und Sicherheitseinrichtungen einer
regelmäßigen Funktionskontrolle unterzogen werden.

Satz 3 gilt auch bei Arbeitsmitteln, für die wiederkehrende
Prüfungen nach § 14 oder § 16 vorgeschrieben sind.
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§ 4 (5) Satz 3:
Umsetzung fehlerhaft!

Stapler wird täglich ein-
gesetzt (Versand)!
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§ 4 (5) Satz 3:
Umsetzung fehlerhaft!

Kontrolle
2014!
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§ 4 (6) Arbeitgeber hat die Belange des Arbeitsschutzes in
Bezug auf die Verwendung von Arbeitsmitteln angemessen
in seine betriebliche Organisation einzubinden und hierfür
die erforderlichen

- personellen,

- finanziellen und

- organisatorischen

Voraussetzungen zu schaffen.
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Freigabesysteme

Qualifikationen

Dokumentenlenkung

Arbeitsschutzausschuss

Mängelbewertung
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Einlassung des Unternehmers:
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Zum Thema

„Verständnis“

(Arbeitsum-

Gebung):
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§ 4 (6) Insbesondere hat er  dafür zu sorgen, dass

- bei der Gestaltung der
Arbeitsorganisation,

- des Arbeitsverfahrens und
- des Arbeitsplatzes

sowie

- bei der Auswahl und
- beim Zur-Verfügung-Stellen

der Arbeitsmittel alle mit der Sicherheit und Gesundheit der
Beschäftigten zusammenhängenden Faktoren, einschließlich
der psychischen, ausreichend berücksichtigt werden.
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§ 5 Anforderungen an die zur
Verfügung gestellten Arbeitsmittel
(1) Der Arbeitgeber darf nur solche Arbeits-

mittel zur Verfügung stellen und verwenden
lassen, die unter Berücksichtigung der vor-
gesehenen Einsatzbedingungen bei der
Verwendung sicher sind.

Die Arbeitsmittel müssen
1. für die Art der auszuführenden Arbeiten geeignet sein,
2. den gegebenen Einsatzbedingungen und den

vorhersehbaren Beanspruchungen angepasst sein und
3. über die erforderlichen sicherheitsrelevanten Ausrüstungen

verfügen, so dass eine Gefährdung durch ihre Verwendung
so gering wie möglich gehalten wird.
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§ 5 (1) Satz 3

Kann durch Maßnahmen

nach den Sätzen 1 und 2 die Sicherheit

und Gesundheit nicht gewährleistet

werden, so hat der Arbeitgeber andere

geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen,

um die Gefährdung so weit wie möglich

zu reduzieren.

http://www.wolkdirekt.com/images/600/535827/verkehrsschild-betriebskennzeichnung-zeichen-zulaessige-hoechstgeschwindigkeit-10-km-h.jpg
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§ 5 (2) Der Arbeitgeber darf

Arbeitsmittel nicht zur Verfü-

gung stellen und

verwenden lassen,

wenn sie Mängel auf-

weisen, welche die sichere

Verwendung beeinträchtigen.

Anmerkung: Ausnahme z,B. vor und während der Instand-

setzung, wenn ausreichende Sicherheit gegeben ist. (amtl.Begr.)
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§ 5 (3) Der Arbeitgeber darf nur solche
Arbeitsmittel zur Verfügung stellen und
verwenden lassen, die den für sie gelten-
den Rechtsvorschriften über Sicherheit und
Gesundheitsschutz entsprechen. Zu diesen
Rechtsvorschriften gehören neben den
Vorschriften dieser Verordnung insbesondere
Rechtsvorschriften, mit denen Gemeinschafts-
richtlinien in deutsches Recht umgesetzt wur-
den und die für die Arbeitsmittel zum Zeitpunkt
des Bereitstellens auf dem Markt gelten.

Überprüfung?  Wer?  Wie?
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Beschaffenheit von Arbeitsmitteln

CE – Zeichen (Muss
bei bestimmten

Produkten)

GS-Zeichen (Wunsch) Ohne „Zeichen“
(kann)
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Zur Verfügung stellen von Arbeitsmitteln
ist aber viel komplexer, denn:

Zusammenhänge zwischen

+ Arbeitsplatz

+ Arbeitsmittel

+ Arbeitsorganisation

+ Arbeitsablauf

+ Arbeitsaufgabe

Gilt
insbesondere
für die
Erstbeschaffung

berücksichtigen
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§ 5 (3) Arbeitsmittel, die der Arbeit-
geber für eigene Zwecke selbst
hergestellt hat, müssen den grund-
legenden Sicherheitsanforderungen
der anzuwendenden Gemeinschafts-
richtlinien entsprechen.

Den formalen Anforderungen dieser
Richtlinien brauchen sie nicht zu
entsprechen, es sei denn, es ist in
der jeweiligen Richtlinie ausdrücklich
anders bestimmt.

Hinweis: Maschinen (seit 1995) und
Aufzüge müssen auch den formalen
Anforderungen genügen
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Formale
Anforderung:
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Aber: Betriebsanweisung ggf. erforderlich
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§ 5 (4) Der Arbeitgeber hat dafür

zu sorgen, dass Beschäftigte nur

die Arbeitsmittel verwenden, die er

ihnen zur Verfügung gestellt hat

oder

deren Verwendung er ihnen

ausdrücklich gestattet hat.
(z.B. durch Aufnahme in die Prüflisten!)

Arbeitsmittel?
Für die Pause – nein!

Für Gäste – ja!

Ja – Regulie-
rung Raumklima
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§ 6 Grundlegende Schutzmaßnahmen bei der
Verwendung von Arbeitsmitteln

(1) Der Arbeitgeber hat dafür zu sor-
gen, dass die Arbeitsmittel sicher ver-
wendet und dabei die Grundsätze der
Ergonomie beachtet werden.

Dabei ist Anhang 1 zu beachten.
(teilweise               )
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§ 6 (1) Die Verwendung der Arbeits-

mittel ist so zu gestalten und zu

organisieren, dass Belastungen

und Fehlbeanspruchungen, die

die Gesundheit und die Sicherheit

der Beschäftigten gefährden können, vermieden oder, wenn

dies nicht möglich ist, auf ein Mindestmaß reduziert werden.

Der Arbeitgeber hat darauf zu achten,
dass die Beschäftigten in der Lage sind,
die Arbeitsmittel zu verwenden, ohne
sich oder andere Personen zu gefährden.
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§ 6 (1) Insbesondere sind folgende Grundsätze
einer menschengerechten Gestaltung der Arbeit
zu berücksichtigen:

1. die Arbeitsmittel einschließlich ihrer
Schnittstelle zum Menschen müssen
an die körperlichen Eigenschaften
und die Kompetenz der Beschäftigten
angepasst sein sowie biomechanische
Belastungen vermeiden.
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Zu berücksichtigen sind hierbei
- die Arbeitsumgebung,

- die Lage der Zugriffstellen und des

Schwerpunktes des Arbeitsmittels,

- die erforderliche Körperhaltung,

- die Körperbewegung,

- die Entfernung zum Körper,

- die benötigte persönliche Schutzausrüstung

sowie die

- psychische Belastung der Beschäftigten,

Beispiel:
Rollenbahnen
im Versand
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§ 6 (1)

2. die Beschäftigten müssen über einen
ausreichenden Bewegungsfreiraum
verfügen,

3. es sind ein Arbeitstempo und ein
Arbeitsrhythmus zu vermeiden, die zu
Gefährdungen der Beschäftigten
führen können,

4. es sind Bedien- und Überwachungs-
tätigkeiten zu vermeiden, die eine
uneingeschränkte und dauernde
Aufmerksamkeit erfordern.

Zu wenig Platz!

Andere Möglichkeiten?
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§ 6 (2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen,
dass vorhandene Schutzeinrichtungen und
zur Verfügung gestellte persönliche Schutzaus-
rüstungen benutzt werden, dass erforderliche
Schutz- oder Sicherheitseinrichtungen
funktionsfähig sind und nicht auf einfache
Weise manipuliert oder umgangen werden.

Der Arbeitgeber hat ferner durch geeignete
Maßnahmen dafür zu sorgen, dass Beschäftigte
bei der Verwendung der Arbeitsmittel die nach
§ 12 erhaltenen Informationen sowie Kenn-
zeichnungen und Gefahrenhinweise beachten.

http://palettierroboter.com/images/lichtvorhang.jpg
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So bitte nicht!
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So aber auch
nicht!
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Unten ok, rechts?
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§ 6 (3) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass

1. - die Errichtung von Arbeitsmitteln,
- der Auf- und Abbau,
- die Erprobung sowie
- die Instandhaltung und
- Prüfung

von Arbeitsmitteln unter Berücksichtigung der sicherheitsrele-
vanten Aufstellungs- und Umgebungsbedingungen nach dem
Stand der Technik erfolgen und sicher durchgeführt werden,

2. erforderliche Sicherheits- und Schutzabstände eingehalten
werden und

3. alle verwendeten oder erzeugten Energieformen und
Materialien sicher zu- und abgeführt werden können.

http://www.rolle-gerueste.de/templates/JTL-Shop3-Tiny-317/themes/custom/images/geruest00.jpg
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§ 6 (3) Werden Arbeitsmittel im

Freien verwendet, hat der

Arbeitgeber dafür zu sorgen,

dass die sichere Verwendung

der Arbeitsmittel ungeachtet der

Witterungsverhältnisse stets

gewährleistet ist.
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Umsetzung manchmal schwierig:
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§ 7 Vereinfachte Vorgehensweise bei der Verwendung von Arbeitsmitteln

(1) Der Arbeitgeber kann auf weitere Maßnahmen
nach den §§ 8 und 9 verzichten, wenn sich aus der
Gefährdungsbeurteilung ergibt, dass

1.   die Arbeitsmittel  mindestens den sicherheitstechnischen
Anforderungen der für sie zum Zeitpunkt der Verwendung
geltenden Rechtsvorschriften zum Bereitstellen von Arbeits-
mitteln auf dem Markt entsprechen,
(CE,GS, BG-Prüfzert – Zeichen u.a. hilfreich, aber nicht ausschlaggebend)

2. die Arbeitsmittel ausschließlich bestimmungsgemäß entsprechend den
Vorgaben des Herstellers verwendet werden,

3. keine zusätzlichen Gefährdungen der Beschäftigten unter Berücksichtigung
der Arbeitsumgebung, der  Arbeitsgegenstände, der Arbeitsabläufe sowie der
Dauer und der zeitlichen Lage der Arbeitszeit auftreten und

4. Instandhaltungsmaßnahmen gemäß § 10 getroffen und
Prüfungen nach § 14 durchgeführt werden.
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§ 7 Vereinfachte Vorgehensweise bei

der Verwendung von Arbeitsmitteln ist

– wenn überhaupt - nur interessant

beim Neukauf von Verbraucherpro-

dukten, bzw. wenn sich seit dem Neu-

kauf die Vorschriften zum Inverkehr-

bringen nicht geändert haben.

Verwendung in ungefährlichen
Bereichen!
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(2) Absatz 1 gilt nicht für

überwachungsbedürftige

Anlagen und die in Anhang

3 genannten Arbeitsmittel.

§ 7 Vereinfachte Vorgehensweise bei der
Verwendung von Arbeitsmitteln
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§ 8 Schutzmaßnahmen bei
Gefährdungen durch Energien,
Ingangsetzen und Stillsetzen

(1) Der Arbeitgeber darf nur solche
Arbeitsmittel verwenden lassen,
die gegen Gefährdungen ausge-
legt sind durch

1. die von ihnen ausgehenden oder verwendeten Energien,

2. direktes oder indirektes Berühren von Teilen, die unter
elektrischer Spannung stehen, oder

3. Störungen ihrer Energieversorgung.



  INGENIEURBÜRO

© Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Spohr, Stand: 2015

BERATUNG ·                  INFORMATION · SCHULUNG ·                 SERVICE

122

§ 8 (1) Die Arbeitsmittel müssen

ferner so gestaltet sein, dass

eine gefährliche elektrostatische

Aufladung vermieden oder

begrenzt wird. Ist dies nicht

möglich, müssen sie mit

Einrichtungen zum Ableiten

solcher Aufladungen

ausgestattet sein.
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§ 8 (2) Der Arbeitgeber hat dafür zu

sorgen, dass Arbeitsmittel mit den

sicherheitstechnisch erforderlichen

Mess-, Steuer- und Regeleinrich-

tungen ausgestattet sind, damit sie

sicher und zuverlässig verwendet

werden können.
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§ 8 (3) Befehlseinrichtungen, die Einfluss
auf die sichere Verwendung der Arbeits-
mittel haben, müssen insbesondere

1. als solche deutlich erkennbar, außer-
halb des Gefahrenbereiches angeord-
net und leicht und ohne Gefährdung
erreichbar sein; ihre Betätigung darf zu
keiner zusätzlichen Gefährdung führen,

2. sicher beschaffen und auf vorherseh-
bare Störungen, Beanspruchungen und
Zwänge ausgelegt sein,

3. gegen unbeabsichtigtes oder
unbefugtes Betätigen gesichert sein.
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§ 8 (4) Arbeitsmittel dürfen nur
absichtlich in Gang gesetzt
werden können.

Soweit erforderlich, muss das
Ingangsetzen sicher verhindert
werden können oder müssen
sich die Beschäftigten Gefähr-
dungen durch das in Gang ge-
setzte Arbeitsmittel rechtzeitig
entziehen können.

Hierbei und bei Änderungen des Betriebszustandes
muss auch die Sicherheit im Gefahrenbereich durch
geeignete Maßnahmen gewährleistet werden.
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§ 8 (5) Vom Standort der Bedienung
des Arbeitsmittels aus muss dieses
als Ganzes oder in Teilen so stillge-
setzt und von jeder einzelnen Energie-
quelle dauerhaft sicher getrennt wer-
den können, dass ein sicherer Zustand
gewährleistet ist.

Die hierfür vorgesehenen Befehlsein-
richtungen müssen leicht und ungehin-
dert erreichbar und deutlich erkennbar
gekennzeichnet sein.

Der Befehl zum Stillsetzen eines Arbeitsmittels muss
gegenüber dem Befehl zum Ingangsetzen Vorrang haben.
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§ 8 (5) Können bei Arbeitsmitteln, die über
Systeme mit Speicherwirkung verfügen,
nach dem Trennen von jeder Energiequelle
nach Satz 1 noch Energien gespeichert
sein, so müssen Einrichtungen vorhanden
sein, mit denen diese Systeme energiefrei
gemacht werden können.

Diese Einrichtungen müssen gekennzeich-
net sein.

Ist ein vollständiges Energiefreimachen
nicht möglich, müssen an den Arbeitsmitteln
entsprechende Gefahrenhinweise
vorhanden sein.
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§ 8 (6) Kraftbetriebene Arbeitsmittel
müssen mit einer schnell erreich-
baren und auffällig gekennzeichneten
Notbefehlseinrichtung zum sicheren
Stillsetzen des gesamten Arbeits-
mittels ausgerüstet sein, mit der
Gefahr bringende Bewegungen oder
Prozesse ohne zusätzliche Gefähr-
dungen unverzüglich stillgesetzt
werden können.

Auf eine Notbefehlseinrichtung kann verzichtet werden, wenn
sie die Gefährdung nicht mindern würde; in diesem Fall ist die
Sicherheit auf andere Weise zu gewährleisten.



  INGENIEURBÜRO

© Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Spohr, Stand: 2015

BERATUNG ·                  INFORMATION · SCHULUNG ·                 SERVICE

134

§ 8 (6) Vom jeweiligen Bedienungsort
des Arbeitsmittels aus muss feststell-
bar sein, ob sich Personen oder Hinder-
nisse im Gefahrenbereich befinden oder
dem Ingangsetzen muss ein automatisch
ansprechendes vorgeschaltet sein, dass
das Ingangsetzen verhindert, solange sich
Beschäftigte im Gefahrenbereich aufhalten.

Ist dies nicht möglich, müssen ausreichende
Möglichkeiten zur Verständigung und Warnung
vor dem Ingangsetzen vorhanden sein.
So weit erforderlich, muss das Ingangsetzen sicher verhindert
werden können, oder die Beschäftigten müssen sich
Gefährdungen durch das in Gang gesetzte Arbeitsmittel
rechtzeitig entziehen können.
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Beispiel: Umrüstung von einer manuellen Steuerung am
Gerät auf eine Fernbedienung
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§ 9 Weitere Schutzmaßnahmen bei der
Verwendung von Arbeitsmitteln

(1) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass
Arbeitsmittel unter Berücksichtigung der zu
erwartenden Betriebsbedingungen so verwendet
werden, dass Beschäftigte gegen vorhersehbare
Gefährdungen ausreichend geschützt sind.
Insbesondere müssen

1. Arbeitsmittel ausreichend standsicher sein und, falls erforderlich, gegen
unbeabsichtigte Positions- und Lageänderungen stabilisiert werden,

2. Arbeitsmittel mit den erforderlichen sicherheitstech-
nischen Ausrüstungen versehen sein,

3. Arbeitsmittel, ihre Teile und die Verbindungen
untereinander den Belastungen aus inneren und
äußeren Kräften standhalten,
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§ 9 (1)

4. Schutzeinrichtungen bei Splitter- oder
Bruchgefahr sowie gegen herabfallende
oder herausschleudernde Gegenstände
vorhanden sein,

5. sichere Zugänge zu Arbeitsplätzen an
und in Arbeitsmitteln gewährleistet und
ein gefahrloser Aufenthalt dort möglich
sein,

6. Schutzmaßnahmen getroffen werden,
die sowohl einen Absturz von Beschäf-
tigten als auch von Arbeitsmitteln sicher
verhindern,
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sichere Zugänge?
gefahrloser Aufenthalt?
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§ 9 (1)

7. Maßnahmen getroffen werden,
damit Personen nicht unbeabsichtigt
in Arbeitsmitteln eingeschlossen werden.
Im Notfall müssen eingeschlossene
Personen aus Arbeitsmitteln in ange-
messener Zeit befreit werden können.,

8. Schutzmaßnahmen gegen Gefährdungen durch
bewegliche Teile von Arbeitsmitteln und gegen Blockaden
solcher Teile getroffen werden; hierzu gehören auch
Maßnahmen, die den unbeabsichtigten Zugang zum
Gefahrenbereich von beweglichen Teilen von Arbeitsmitteln
verhindern oder die bewegliche Teile vor dem Erreichen
des Gefahrenbereichs stillsetzen,
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§ 9 (1)
9. Maßnahmen getroffen werden, die
verhindern, dass die sichere Verwen-
dung der Arbeitsmittel durch äußere
Einwirkungen beeinträchtigt wird,

10. Leitungen so verlegt sein, dass
Gefährdungen vermieden werden und

11. Maßnahmen getroffen werden, die
verhindern, dass außer Betrieb gesetzte
Arbeitsmittel zu Gefährdungen führen.
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§ 9 (2) Der Arbeitgeber hat Schutzmaß-

nahmen gegen Gefährdungen  durch

- heiße oder kalte Teile,

- scharfe Ecken und Kanten und

- raue Oberflächen

von Arbeitsmitteln zu treffen.
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§ 9 (3) Der Arbeitgeber hat weiterhin
dafür zu sorgen, dass Schutzeinrichtungen
1. einen ausreichenden Schutz gegen

Gefährdungen bieten,
2. stabil gebaut sind,
3. sicher in Position gehalten werden,
4. die Eingriffe, die für den Einbau oder

den Austausch von Teilen sowie für
Instandhaltungsarbeiten erforderlich
sind, möglichst ohne Demontage der
Schutzeinrichtungen zulassen,

5. keine zusätzlichen Gefährdungen verursachen,
6. nicht auf einfache Weise umgangen oder unwirksam gemacht

werden können und
7. die Beobachtung und Durchführung des Arbeitszyklus nicht

mehr als notwendig einschränken.



  INGENIEURBÜRO

© Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Spohr, Stand: 2015

BERATUNG ·                  INFORMATION · SCHULUNG ·                 SERVICE

144

§ 9 (4) Werden Arbeitsmittel in Bereichen mit ge-
fährlicher explosionsfähiger Atmosphäre verwendet,
müssen unter Beachtung der Gefahrstoffverord-
nung die erforderlichen Schutzmaßnahmen getrof-
fen werden, insbesondere sind die für die jeweilige
Zone geeigneten Geräte und Schutzsysteme im
Sinne der Richtlinie 2014/34/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 26. Februar2014
zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten für Geräte und Schutzsysteme zur
bestimmungsgemäßen Verwendung in explosions-
gefährdeten Bereichen  (ABl.L96 vom 29.3.2014,
S.309). Diese Schutzmaßnahmen sind vor der
erstmaligen Verwendung der Arbeitsmittel im
Explosionsschutzdokument nach § 6 Absatz 8
der Gefahrstoffverordnung zu dokumentieren.
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§ 9 (5) Soweit nach der Gefährdungs-

beurteilung erforderlich, müssen an

Arbeitsmitteln oder in deren Gefahren-

Bereich ausreichende, verständliche und

gut wahrnehmbare Sicherheitskennzeich-

nungen und Gefahrenhinweise sowie

Einrichtungen zur angemessenen,

unmissverständlichen und leicht

wahrnehmbaren Warnung im

Gefahrenfall vorhanden sein.

Schrift in deutsch
erforderlich!
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§ 10 Instandhaltung und  Änderung von Arbeitsmitteln

(1) Der Arbeitgeber hat Instandhaltungs-
maßnahmen zu treffen, damit die Arbeits-
mittel während der gesamten Verwendungs-
dauer den für sie geltenden Sicherheits-
und Gesundheitsschutzanforderungen
entsprechen und in einem sicheren
Zustand erhalten werden.

Dabei sind die Angaben des Herstellers zu berücksichtigen.

Notwendige Instandhaltungsmaßnahmen nach Satz 1 sind
unverzüglich durchzuführen und die dabei erforderlichen
Schutzmaßnahmen zu treffen.



  INGENIEURBÜRO

© Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Spohr, Stand: 2015

BERATUNG ·                  INFORMATION · SCHULUNG ·                 SERVICE

147

§ 10 (2) Der Arbeitgeber hat Instandhal-
tungsmaßnahmen auf der Grundlage
einer Gefährdungsbeurteilung sicher
durchführen zu lassen und dabei die
Betriebsanleitung des Herstellers zu
berücksichtigen.

Instandhaltungsmaßnahmen dürfen nur
von fachkundigen, beauftragten und
unterwiesenen Beschäftigten oder von
sonstigen für die Durchführung der
Instandhaltungsarbeiten geeigneten
Auftragnehmern mit vergleichbarer
Qualifikation durchgeführt werden.
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§ 10 (3) Der Arbeitgeber hat alle erforderlichen Maßnahmen
zu treffen, damit Instandhaltungsarbeiten sicher durchgeführt
werden können.

Dabei hat er insbesondere

1. die Verantwortlichkeiten für die Durchführung
der erforderlichen Sicherungsmaßnahmen
festzulegen,

2. eine ausreichende Kommunikation zwischen
Bedien- und Instandhaltungspersonal sicher-
zustellen,

3. den Arbeitsbereich während der Instand-
haltungsarbeiten abzusichern,
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§ 10 (3)

4. das Betreten des Arbeitsbereiches
durch Unbefugte zu verhindern, soweit
das nach der Gefährdungsbeurteilung
erforderlich ist,

5. sichere Zugänge für das Instand-
haltungspersonal vorzusehen,

6. Gefährdungen durch bewegte oder
angehobene Arbeitsmittel oder deren
Teile sowie durch gefährliche Energien
oder Stoffe zu vermeiden,
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§ 10 (3)
7. dafür zu sorgen, dass Einrichtungen

vorhanden sind, mit denen Energien
beseitigt werden können, die nach einer
Trennung des instand zu haltenden
Arbeitsmittels von Energiequellen noch
gespeichert  sind; diese Einrichtungen sind
entsprechend zu kennzeichnen,

8. sichere Arbeitsverfahren für solche Arbeitsbe-
dingungen festzulegen, die vom Normalzu-
stand abweichen,

9. erforderliche Warn- und Gefahrenhinweise
bezogen auf Instandhaltungsarbeiten an den
Arbeitsmitteln zur Verfügung zu stellen,
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§ 10 (3)

10.  dafür zu sorgen, dass nur geeignete
Geräte und Werkzeuge und eine ge-
eignete persönliche Schutzausrüstung
verwendet werden,

10a. bei Auftreten oder Bildung gefährlicher
explosionsfähiger Atmosphäre sind
Schutzmaßnahmen entsprechend
§ 9 Absatz 4 Satz 1 zu treffen,

11.   Systeme für die Freigabe
bestimmter Arbeiten anzu-
wenden.
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§ 10 (4) Werden bei Instandhaltungsmaß-

nahmen an Arbeitsmitteln die für den

Normalbetrieb getroffenen technischen

Schutzmaßnahmen ganz oder teilweise

außer Betrieb gesetzt oder müssen solche

Arbeiten unter Gefährdung durch Energie

durchgeführt werden, so ist die Sicherheit

der Beschäftigten während der Dauer

dieser Arbeiten durch andere geeig-

nete Maßnahmen zu gewährleisten.
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§ 10 (5) Werden Änderungen an Arbeitsmitteln
durchgeführt, gelten die Absätze 1 bis 3 ent-
sprechend. Der Arbeitgeber hat sicherzu-
stellen, dass die geänderten Arbeitsmittel
die Sicherheits- und Gesundheitsschutzan-
forderungen gemäß § 5 Absatz 1 und 2
erfüllen.

Bei Änderungen von Arbeitsmitteln hat der Arbeitgeber zu
beurteilen, ob es sich um prüfpflichtige Änderungen handelt.

Er hat auch zu beurteilen, ob er bei den Änderungen von
Arbeitsmitteln Herstellerpflichten zu beachten hat, die sich
aus anderen Rechtsvorschriften, insbesondere dem
Produktsicherheitsgesetz oder einer Verordnung nach
§ 8 Absatz 1 des Produktsicherheitsgesetzes ergeben.
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§ 11 Besondere Betriebszustände,
Betriebsstörungen und Unfälle
(1) Der Arbeitgeber hat Maßnahmen zu
ergreifen, durch die unzulässige oder
instabile Betriebszustände von Arbeits-
mitteln verhindert werden.

Können instabile Zustände nicht sicher
verhindert werden, hat der Arbeitgeber
Maßnahmen zu ihrer Beherrschung zu
treffen. Die Sätze 1 und 2 gelten insbe-
sondere für An- und Abfahr- sowie
Erprobungsvorgänge.
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§ 11 (2) Der Arbeitgeber hat dafür zu
sorgen, dass Beschäftigte und andere
Personen bei einem Unfall oder bei
einem Notfall unverzüglich gerettet
und ärztlich versorgt werden können.

Dies schließt die Bereitstellung
geeigneter Zugänge zu den
Arbeitsmitteln und in diese sowie
die Bereitstellung erforderlicher
Befestigungsmöglichkeiten
für Rettungseinrichtungen an
und in den Arbeitsmitteln ein.



  INGENIEURBÜRO

© Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Spohr, Stand: 2015

BERATUNG ·                  INFORMATION · SCHULUNG ·                 SERVICE

163

§ 11 (2) Im Notfall müssen Zugangssperren
gefahrlos selbsttätig in einen sicheren
Bereich öffnen.

Ist dies nicht möglich, müssen Zugangs-
sperren über eine Notentriegelung leicht
zu öffnen sein, wobei an der Notentriege-
lung und an der Zugangssperre auf die
noch bestehenden Gefahren besonders
hingewiesen werden muss.

Besteht die Möglichkeit, in ein Arbeits-
mittel eingezogen zu werden, muss die
Rettung eingezogener Personen
möglich sein.
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Unfallursache und Unfallfolgen

Schutzeinrichtung

Farbrakel

Traverse

Farbkasten

ca. 1,5 cm
beweglichDer Verletzte hatte das

Farbwerk nach einem
Papierwickler gerade frisch
herunter gewaschen und
bemerkte einen Papierrest auf
der Farbwalze. Diesen wollte
er bei Produktions-
Geschwindigkeit mit dem
Fingernagel herunter kratzen.
Die Walze war sehr griffig.

Der Schutz unmittelbar davor ist zusammen mit der Walze beweglich gelagert.
Die Hand wurde eingezogen. Es dauerte fast 3 Stunden, den Verletzten zu
befreien. Für den Fall eines lebensbedrohlichen Schocks standen Chirurgen
bereit, um die Hand zu amputieren.



  INGENIEURBÜRO

© Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Spohr, Stand: 2015

BERATUNG ·                  INFORMATION · SCHULUNG ·                 SERVICE

Bilder eines Unfalls

Der Pfeil zeigt auf die
eingeklemmte Hand.
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§ 11 (3) Der Arbeitgeber hat dafür

zu sorgen, dass die notwendigen

Informationen über Maßnahmen

bei Notfällen zur Verfügung

stehen. Die Informationen

müssen auch Rettungsdiensten

zur Verfügung stehen, soweit sie

für Rettungseinsätze benötigt

werden. Zu den Informationen

zählen:
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§ 11 (3)

1. eine Vorabmitteilung über einschlägige
Gefährdungen bei der Arbeit, über Maßnah-
men zur Feststellung von Gefährdungen
sowie über Vorsichtsmaßregeln und Verfah-
ren, damit die Rettungsdienste ihre eigenen
Abhilfe- und Sicherheitsmaßnahmen
vorbereiten können,

2. Informationen über einschlägige und
spezifische Gefährdungen, die bei einem
Unfall oder Notfall auftreten können,
einschließlich der Informationen über die
Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2.
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§ 11 (3) Treten durch besondere

Betriebszustände oder Betriebs-

störungen Gefährdungen auf, hat

der Arbeitgeber dafür zu sorgen,

dass dies durch Warneinrichtun-

gen angezeigt wird.
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§ 11 (4) Werden bei Rüst-, Einrichtungs-
und Erprobungsarbeiten oder vergleich-
baren Arbeiten an Arbeitsmitteln die für
den Normalbetrieb getroffenen tech-
nischen Schutzmaßnahmen ganz oder
teilweise außer Betrieb gesetzt oder
müssen solche Arbeiten unter Gefähr-
dung durch Energie durchgeführt werden,
so ist die Sicherheit der Beschäftigten
während der Dauer dieser Arbeiten
durch andere geeignete Maßnahmen zu
gewährleisten. Die Arbeiten nach Satz 1
dürfen nur von fachkundigen Personen
durchgeführt werden.
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§ 11 (5) Insbesondere bei Rüst- und

Einrichtungsarbeiten, der Erprobung

und der Prüfung von Arbeitsmitteln

sowie bei der Fehlersuche sind

Gefahrenbereiche festzulegen.

Ist ein Aufenthalt im Gefahrenbereich

von Arbeitsmitteln erforderlich, sind

auf der Grundlage der Gefährdungs-

beurteilung weitere Maßnahmen zu

treffen, welche die Sicherheit der

Beschäftigten gewährleisten.
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§ 12 Unterweisung und besondere
Beauftragung von Beschäftigten
(1) Bevor Beschäftigte Arbeitsmittel erstmalig
verwenden, hat der Arbeitgeber ihnen aus-
reichende und angemessene Informationen
anhand der Gefährdungsbeurteilung in einer
für die Beschäftigten verständlichen Form
und Sprache zur Verfügung zu stellen über
1. vorhandene Gefährdungen bei der
Verwendung von Arbeitsmitteln einschließlich
damit verbundener Gefährdungen durch die
Arbeitsumgebung,
2. erforderliche Schutzmaßnahmen und
Verhaltensregelungen und
3. Maßnahmen bei Betriebsstörungen,
Unfällen und zur Ersten Hilfe bei Notfällen.
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§ 12 (1) Der Arbeitgeber hat die Beschäf-
tigten vor Aufnahme der Verwendung
von Arbeitsmitteln tätigkeitsbezogen
anhand der Informationen nach Satz 1
zu unterweisen.

Danach hat er in regelmäßigen Abstän-
den, mindestens jedoch einmal jährlich,
weitere Unterweisungen durchzuführen.

Das Datum einer jeden Unterweisung
und die Namen der Unterwiesenen hat
er schriftlich festzuhalten. (Inhalt?)

2013P
2014P
2015P
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§ 12 (2) Bevor Beschäftigte Arbeitsmittel
erstmalig verwenden, hat der Arbeitgeber
ihnen eine schriftliche Betriebsanweisung
für die Verwendung eines Arbeitsmittels
zur Verfügung zu stellen.

Satz 1 gilt nicht für einfache Arbeitsmittel,
für die gemäß § 3 Absatz 4 des Produkt-
sicherheitsgesetzes nach den Vorschriften
zum Bereitstellen auf dem Markt eine
Gebrauchsanleitung nicht mitgeliefert
werden muss.
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§ 3 (4) ProdSG:
Sind bei der Verwendung, Ergän-
zung oder Instandhaltung eines
Produkts bestimmte Regeln zu
beachten, um den Schutz von
Sicherheit und Gesundheit zu
gewährleisten, ist bei der Bereit-
stellung auf dem Markt hierfür
eine Gebrauchsanleitung in
deutscher Sprache mitzuliefern,
sofern in den Rechtsverordnungen
nach § 8 keine anderen Regelun-
gen vorgesehen sind.
(z.B. ist bei Maschinen immer
Gebrauchsanleitung erforderlich.)
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§ 12 (2) Anstelle einer Betriebsanweisung

kann der Arbeitgeber auch eine mitgelie-

ferte Gebrauchsanleitung zur Verfügung

stellen, wenn diese Informationen enthält,

die einer Betriebsanweisung entsprechen.

Die Betriebsanweisung oder die Gebrauchs-

anleitung muss in einer für die Beschäftigten

verständlichen Form und Sprache abgefasst

sein und den Beschäftigten an geeigneter

Stelle zur Verfügung stehen.
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Fazit: Betriebsanweisung sinnvoll
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Fazit: Betriebsanweisung erforderlich
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Sprache?
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Neulich………

Unternehmer: Bei uns können im Prinzip alle deutsch!

Und dann
bei einer
Maschine:
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§ 12 (2) Die Betriebsanweisung oder
Bedienungsanleitung ist auch bei der
regelmäßig wiederkehrenden Unter-
weisung nach § 12 des Arbeitsschutz-
gesetzes in Bezug zu nehmen.

Die Betriebsanweisungen
müssen bei sicherheits-
relevanten Änderungen
der Arbeitsbedingungen
aktualisiert werden.
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§ 12 (3) Ist die Verwendung von

Arbeitsmitteln mit besonderen

Gefährdungen verbunden, hat

der Arbeitgeber dafür zu sorgen,

dass diese nur von hierzu

beauftragten Beschäftigten

verwendet werden.
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§ 13 Zusammenarbeit verschiedener Arbeitgeber
(1) Beabsichtigt der Arbeitgeber, in seinem
Betrieb Arbeiten durch eine betriebsfremde
Person (Auftragnehmer) durchführen zu las-
sen, so darf er dafür nur solche Auftragnehmer
heranziehen, die über die für die geplanten
Arbeiten erforderliche Fachkunde verfügen.

Der Arbeitgeber als Auftraggeber hat die Auftragnehmer,
die ihrerseits Arbeitgeber sind, über die von seinen
Arbeitsmitteln ausgehenden Gefährdungen und
über spezifische Verhaltensregeln zu informieren.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber und
andere Arbeitgeber über Gefährdungen durch
seine Arbeiten für Beschäftigte des Auftrag-
gebers und anderer Arbeitgeber zu informieren.
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§ 13 (2) Kann eine Gefährdung von
Beschäftigten anderer Arbeitgeber
nicht ausgeschlossen werden, so
haben alle betroffenen Arbeitgeber
bei ihren Gefährdungsbeurteilungen
zusammenzuwirken und die Schutz-
maßnahmen so abzustimmen und
durchzuführen, dass diese wirksam
sind.

Jeder Arbeitgeber ist dafür verantwort-
lich, dass seine Beschäftigten die ge-
meinsam festgelegten Schutzmaßnah-
men anwenden.
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§ 13 (3) Besteht bei der Verwendung
von Arbeitsmitteln eine erhöhte Gefähr-
dung von Beschäftigten anderer Arbeit-
geber, ist für die Abstimmung der je-
weils erforderlichen Schutzmaßnahmen
durch die beteiligten Arbeitgeber ein
Koordinator/eine Koordinatorin
schriftlich zu bestellen.

Sofern aufgrund anderer Arbeits-
schutzvorschriften bereits ein Koor-
dinator/eine Koordinatorin bestellt ist,
kann diese auch die Koordinations-
aufgaben nach dieser Verordnung
übernehmen.
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§ 13 (3) Dem Koordinator/der Koordinatorin
sind von den beteiligten Arbeitgebern alle
erforderlichen sicherheitsrelevanten
Informationen sowie Informationen zu den
festgelegten Schutzmaßnahmen zur
Verfügung zu stellen.

Die Bestellung eines Koordinators/einer
Koordinatorin entbindet die Arbeitgeber
nicht von ihre Verantwortung nach dieser
Verordnung.
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§ 14 Prüfung von Arbeitsmitteln

(1) Der Arbeitgeber hat Arbeitsmittel,
deren Sicherheit von den Montage-
bedingungen abhängt, vor der erst-
maligen Benutzung von einer zur
Prüfung befähigten Person prüfen
zu lassen.

Die Prüfung umfasst Folgendes:
1. die Kontrolle der vorschriftsmäßigen

Montage oder Installation und der
sicheren Funktion dieser Arbeitsmittel,

2. die rechtzeitige Feststellung von Schäden,
3. die Feststellung, ob die getroffenen sicher-

heitstechnischen Maßnahmen wirksam sind.
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§ 14 (1) Prüfinhalte, die im
Rahmen eines Konformitäts-
bewertungsverfahrens geprüft
und dokumentiert wurden,
müssen nicht erneut geprüft
werden.

Die Prüfung muss vor jeder
Inbetriebnahme nach einer
Montage stattfinden.
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§ 14 (2) Arbeitsmittel, die Schäden
verursachenden Einflüssen ausge-
setzt sind, die zu Gefährdungen der
Beschäftigten führen können, hat der
Arbeitgeber wiederkehrend von einer
zur Prüfung befähigten Person prüfen
zu lassen.

Die Prüfung muss entsprechend den nach
§ 3 Absatz 6 ermittelten Fristen stattfinden.
Ergibt die Prüfung, dass die Anlage nicht
bis zu der nach § 3 Absatz 6 ermittelten
nächsten wiederkehrenden Prüfung sicher
betrieben werden kann, ist die Prüffrist neu
festzulegen.
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§ 14 (3) Arbeitsmittel, die von Änderungen
oder außergewöhnlichen Ereignissen be-
troffen sind, die schädigende Auswirkungen
auf ihre Sicherheit haben können, durch die
Beschäftigte gefährdet werden können, hat
der Arbeitgeber unverzüglich einer außeror-
dentlichen Prüfung durch eine zur Prüfung
befähigte Person unterziehen zu lassen.

Außergewöhnliche Ereignisse können
insbesondere Unfälle, längere Zeiträume
der Nichtverwendung der Arbeitsmittel
oder Naturereignisse sein.
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§ 14 (4) Die in Anhang 3 genann-
ten Arbeitsmittel hat der Arbeit-
geber auf ihren sicheren Zustand
und auf ihre sichere Funktion
umfassend prüfen zu lassen:

1. vor ihrer erstmaligen
Inbetriebnahme,

2. vor Wiederinbetriebnahme
nach prüfpflichtigen
Änderungen und

3. wiederkehrend nach Maßgabe
der in Anhang 3 genannten
Vorgaben.
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§ 14 (4) Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend.
(Ergibt die Prüfung, dass die Anlage nicht
bis zu der nach § 3 Absatz 6 ermittelten
nächsten wiederkehrenden Prüfung sicher
betrieben werden kann, ist die Prüffrist neu
festzulegen).

Bei der Prüfung vor der erstmaligen
Inbetriebnahme müssen Prüfinhalte,
die im Rahmen eines Konformitätsbe-
wertungsverfahrens geprüft und doku-
mentiert wurden, nicht erneut geprüft
werden.
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§ 14 (5) Der Fälligkeitstermin von wieder-
kehrenden Prüfungen wird jeweils mit dem
Monat und dem Jahr angegeben.

Die Frist für die nächste wiederkehrende Prüfung
beginnt mit dem Fälligkeitstermin der letzten Prüfung.

Wird eine Prüfung vor dem Fälligkeitstermin
durchgeführt, beginnt die Frist für die nächste Prüfung
mit dem Monat und Jahr der Durchführung. Für
Arbeitsmittel mit einer Prüffrist von mehr als zwei
Jahren gilt Satz 3 nur, wenn die Prüfung mehr als zwei
Monate vor dem Fälligkeitstermin durchgeführt wird.

(Gilt nur für Aufzugsanlagen, Ex-Anlagen, Druckanlagen nach Anhang 2, Krane,
Flüssiggasanlagen und  Anlagen der Veranstaltungstechnik nach Anhang 3)
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§ 14 (5) Ist ein Arbeitsmittel zum
Fälligkeitstermin der wiederkehren-
den Prüfung außer Betrieb gesetzt,
so darf es erst wieder in Betrieb ge-
nommen werden, nachdem diese
Prüfung durchgeführt worden ist;
in diesem Fall beginnt die Frist für
die nächste wiederkehrende Prüfung
mit dem Termin der Prüfung.
Eine wiederkehrende Prüfung gilt als fristgerecht durchgeführt,
wenn sie spätestens zwei Monate nach dem Fälligkeitstermin
durchgeführt wurde.

Dieser Absatz ist nur anzuwenden, soweit es sich um Arbeitsmittel nach Anhang 2
Abschnitte 2 bis 4 und Anhang 3 handelt (also für Aufzugsanlagen, Ex-Anlagen,
Druckanlagen nach Anhang 2, Krane, Flüssiggasanlagen und  Anlagen der
Veranstaltungstechnik nach Anhang 3)
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Begründung für Einschränkung auf bestimmte Arbeitsmittel:

Mit den detaillierten Vorgaben zur Fälligkeit der Prüf-
fristen wird dem höheren Gefährdungspotential der
überwachungsbedürftigen Anlagen gemäß Anhang 2
Abschnitte 2 bis 4BetrSichV und der neu in die Verord-
nung aufgenommenen Krane, Flüssiggasanlagen sowie
maschinentechnischen Anlagen der Veranstaltungs-
technik in Anhang 3 BetrSichV Rechnung getragen.

Für diese Anlagen werden durch die Verordnung Prüffristen vorgegeben.

Da für alle anderen Arbeitsmittel der Arbeitgeber die Prüffrist festzulegen
hat, ist eine Übertragung auf alle Arbeitsmittel nicht sinnvoll, da sie nur
schwer vollziehbar und auch sicherheitstechnisch wenig begründbar ist.
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§ 14 (6) Zur Prüfung befähigte
Personen nach § 2 Absatz 6
unterliegen bei der Durchführung
der nach dieser Verordnung
vorgeschriebenen Prüfungen
keinen fachlichen Weisungen
durch den Arbeitgeber.

Zur Prüfung befähigte Personen
dürfen vom Arbeitgeber wegen
ihrer Prüftätigkeit nicht
benachteiligt werden.
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§ 14 (7) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen,
dass das Ergebnis der Prüfung nach den
Absätzen 1 bis 4 aufgezeichnet und mindes-
tens bis zur nächsten Prüfung aufbewahrt
wird. Dabei hat er dafür zu sorgen, dass die
Aufzeichnungen nach Satz 1 mindestens
Auskunft geben über:

1. Art der Prüfung,
2. Prüfumfang und
3. Ergebnis der Prüfung.

Aufzeichnungen können auch in elektronischer
Form aufbewahrt werden.
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Spohr – mit Sicherheit - GmbH
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Spohr – mit Sicherheit - GmbH
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§ 14 (7)  Werden Arbeitsmittel nach

den Absätzen 1 und 2 sowie

Anhang 3 an unterschiedlichen

Betriebsorten verwendet, ist ein

Nachweis über die Durchführung

der letzten Prüfung vorzuhalten.
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§ 14 (8) Die Absätze 1 bis 3 gelten

nicht für überwachungsbedürftige

Anlagen, soweit entsprechende

Prüfungen in den §§ 15 und 16

vorgeschrieben sind. Absatz 7 gilt

nicht für überwachungsbedürftige

Anlagen, soweit entsprechende

Aufzeichnungen in § 17 vorge-

schrieben sind.
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Abschnitt 3
Zusätzliche Vorschriften für überwachungsbedürftige

Anlagen

§ 15 Prüfung vor Inbetriebnahme und vor Wiederin-
betriebnahme nach prüfpflichtigen Änderungen

(1) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen,
dass überwachungsbedürftige Anlagen
vor erstmaliger Inbetriebnahme und vor
Wiederinbetriebnahme nach prüfpflich-
tigen Änderungen nach Maßgabe der in
Anhang 2 genannten Vorgaben geprüft
werden.
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§ 15 (1) Bei der Prüfung ist festzustellen,

1. ob die für die Prüfung benötigten tech-
nischen Unterlagen, wie beispielsweise
eine EG- Konformitätserklärung, vorhan-
den sind und ihr Inhalt plausibel ist, und

2. ob die Anlage einschließlich der Anlagen-
teile entsprechend dieser Verordnung er-
richtet ist und sich auch unter Berück-
sichtigung der Aufstellbedingungen in
einem sicheren Zustand befindet.

Die Prüfung ist nach Maßgabe der in Anhang 2 genannten Vorgaben durch-
zuführen. Prüfinhalte, die im Rahmen von Konformitätsbewertungsverfahren
geprüft und dokumentiert wurden, müssen nicht erneut geprüft werden.
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§ 15 (2) Bei der Prüfung vor erstmaliger Inbetrieb-
nahme ist auch festzustellen, ob die getroffenen
sicherheitstechnischen Maßnahmen geeignet
und wirksam sind und ob die Frist für die
nächste wiederkehrende Prüfung nach
§ 3 Absatz 6 zutreffend festgelegt wurde.

Abweichend von Satz 1 ist die Feststel-
lung der zutreffenden Prüffrist für Druck-
anlagen, deren Prüffrist gemäß Anhang 2 Abschnitt 4 Nummer
5.4 ermittelt wird, unmittelbar nach deren Ermittlung durchzu-
führen.

Im Streitfall über die in Satz 1 und Satz 2 festgelegten
Prüffristen entscheidet die zuständige Behörde.
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§ 15 (2) Satz 1 gilt ferner nicht für

die Eignung der sicherheitstech-

nischen Maßnahmen, die Gegen-

stand einer Erlaubnis nach § 18

oder einer Genehmigung nach

anderen Rechtsvorschriften sind.

Umsetzung der Maßnahmen muss
aber geprüft werden.

http://www.graalmann-gmbh.de/images/pdf/Auszug.pdf
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§ 15 (3) Die Prüfungen gemäß

Absatz 1 sind von einer zuge-

lassenen Überwachungsstelle

gemäß Anhang 2 Abschnitt 1

durchzuführen.

Dies gilt nicht, wenn in Anhang

2 eine zur Prüfung befähigte

Person vorgesehen ist.

Beispiele:
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§2 (14) Zugelassene Überwachungsstellen

sind die in Anhang 2 Abschnitt 1 genannten

Stellen.

Siehe:
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Quelle: www.arbeitssicherheit.de
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§ 16 Wiederkehrende Prüfung

(1) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen,
dass überwachungsbedürftige Anlagen
nach Maßgabe der in Anhang 2 genann-
ten Vorgaben wiederkehrend auf ihren
sicheren Zustand hinsichtlich des
Betriebs geprüft werden.

(2) Bei der wiederkehrenden Prüfung ist
auch zu überprüfen, ob die Frist für die
nächste wiederkehrende Prüfung nach
§ 3 Absatz 6 zutreffend festgelegt wurde.

Im Streitfall entscheidet die zuständige Behörde.
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§ 16 (3) § 14 Absatz 5 gilt entsprechend.

Ist eine behördlich angeordnete Prüfung durchgeführt
worden, so beginnt die Frist für eine wiederkehrende
Prüfung mit Monat und Jahr der Durchführung dieser
Prüfung, wenn diese der wiederkehrenden Prüfung
entspricht.

§ 16 (4) § 15 Absatz 3 gilt entsprechend. (ZÜS, ggf. bP)
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§ 17 Prüfaufzeichnungen und -
bescheinigungen
(1) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen,
dass das Ergebnis der Prüfung nach
den §§ 15 und 16 aufgezeichnet
wird.

Sofern die Prüfung von einer zugelasse-
nen Überwachungsstelle durchzuführen
ist, ist von dieser eine Prüfbescheini-
gung über das Ergebnis der Prüfung zu
fordern. Aufzeichnungen und Prüfbe-
scheinigungen müssen mindestens
Auskunft geben über:
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1. Anlagenidentifikation
2. Prüfdatum
3. Art der Prüfung,
4. Prüfungsgrundlagen,
5. Prüfumfang,
6. Wirksamkeit und Funktion der getroffenen

Schutzmaßnahmen,
7. Ergebnis der Prüfung und
8. Frist bis zur nächsten wiederkehrenden

Prüfung gemäß § 16 Absatz 2.

Aufzeichnungen und Prüfbescheinigungen sind während der gesamten
Verwendungsdauer am Betriebsort der überwachungsbedürftigen
Anlage aufzubewahren und der zuständigen Behörde auf Verlangen
vorzulegen.

Sie können auch in elektronischer Form aufbewahrt werden.
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X

§ 17 (2) Unbeschadet der Aufzeich-

nungen und Prüfbescheinigungen

nach Absatz 1 muss in der Kabine

von Aufzugsanlagen eine Kenn-

zeichnung, zum Beispiel in Form

einer Prüfplakette, deutlich sichtbar

und dauerhaft angebracht sein, aus

der sich Monat und Jahr der nächs-

ten wiederkehrenden Prüfung sowie

der festlegenden Stelle ergibt.
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§ 18 Erlaubnis- und Anzeigepflicht - Auszüge

Die Errichtung und der Betrieb genau
definierter Anlagen bedürfen der Erlaub-
nis der zuständigen Behörde.
Dazu zählen z.B.:
- Dampfkesselanlagen
- Anlagen mit Druckgeräten
- ortsfeste Füllanlagen mit entzündbaren Gasen
- Lageräume über 10000 Liter (FP kleiner 23 °C)
- Füllstellen mit mehr als 1000 l/h3 Füllgeschwin-

digkeit (FP kleiner 23 °C)
- Tankstellen (FP kleiner 23 °C)
- Flugfeldbetankungsanlagen
- Betankungsanlagen
Die Erlaubnis ist schriftlich zu beantragen



  INGENIEURBÜRO

© Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Spohr, Stand: 2015

BERATUNG ·                  INFORMATION · SCHULUNG ·                 SERVICE

225

Abschnitt 4
Vollzugsregelungen und Ausschuss für Betriebssicherheit

§ 19 Mitteilungspflichten, behördliche Ausnahmen
(Auszüge)

(1) Der Arbeitgeber hat bei Arbeitsmitteln gemäß Anhang 2 und
Anhang 3 der zuständigen Behörde folgende Ereignisse
unverzüglich anzuzeigen:
1. jeden Unfall, bei dem ein Mensch getötet oder erheblich
verletzt worden ist, und

2. jeden Schadensfall, bei dem Bauteile oder
sicherheitstechnische Einrichtungen versagt haben.
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§ 19 (2) (Auszug) Die zuständige Behörde

kann bei überwachungsbedürftigen Anlagen

vom Arbeitgeber verlangen, dass dieser das

nach Absatz 1 anzuzeigende Ereignis auf

seine Kosten durch eine möglichst im gegen-

seitigen Einvernehmen bestimmte zugelas-

sene Überwachungsstelle sicherheitstech-

nisch beurteilen lässt und ihr die Beurteilung

schriftlich vorlegt.
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§ 19 (3) Unbeschadet des § 22 des Arbeits-
schutzgesetzes hat der Arbeitgeber der zu-
ständigen Behörde auf Verlangen Folgendes
zu übermitteln:

1. die Dokumentation der Gefährdungsbeur-
teilung nach § 3 Absatz 8 und die ihr zu-
grunde liegenden Informationen,

2. einen Nachweis, dass die Gefährdungsbe-
urteilung gemäß den Anforderungen nach
§ 3 Absatz 2 Satz 2 erstellt wurde,

3. Angaben zu den nach § 13 des Arbeitsschutzgesetzes
verantwortlichen Personen,

4. Angaben zu den getroffenen Schutzmaßnahmen,
einschließlich der Betriebsanweisung.
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§ 19 (4) Die zuständige Behörde kann auf

schriftlichen Antrag des Arbeitgebers

Ausnahmen von den §§ 8 bis 11 und

Anhang 1 zulassen, wenn die Anwendung

dieser Vorschriften für den Arbeitgeber im

Einzelfall zu einer unverhältnismäßigen

Härte führen würde und die Ausnahme

sicherheitstechnisch vertretbar ist.
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§ 19 (4) Der Arbeitgeber hat der zuständigen
Behörde im Antrag Folgendes darzulegen:
1. den Grund für die Beantragung der

Ausnahme,
2. die betroffenen Tätigkeiten und Verfahren,
3. die Zahl der voraussichtlich betroffenen

Beschäftigten,
4. die technischen und organisatorischen

Maßnahmen, die zur Gewährleistung der
Sicherheit und zur Vermeidung von
Gefährdungen getroffen werden sollen.

Für ihre Entscheidung kann die Behörde ein
Sachverständigengutachten verlangen, dessen
Kosten der Arbeitgeber zu tragen hat.
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§ 20 Sonderbestimmungen für überwachungsbedürftige
Anlagen des Bundes

§ 21 Ausschuss für Betriebssicherheit
Siehe auch
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Anlagen-und-
Betriebssicherheit/ABS/ABS.html

Abschnitt 5
Ordnungswidrigkeiten und Straftaten, Schlussvorschriften

§ 22 Ordnungswidrigkeiten
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§ 23 Straftaten

(1) Wer durch eine in § 22 Absatz 1 bezeichnete
vorsätzliche Handlung Leben oder Gesundheit
eines Beschäftigten gefährdet, ist nach
§ 26 Nummer 2 des Arbeitsschutzgesetzes
strafbar.

(2) Wer eine in § 22 Absatz 2 bezeichnete vorsätzliche
Handlung beharrlich wiederholt oder durch eine solche
vorsätzliche Handlung Leben oder Gesundheit eines
anderen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert
gefährdet, ist nach § 40 des Produktsicherheitsgesetzes
strafbar.
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§ 24 Übergangsvorschriften

(1) Der Weiterbetrieb einer erlaubnisbe-
dürftigen Anlage, die vor dem 1. Juni 2015
befugt errichtet und verwendet wurde, ist
zulässig.

Eine Erlaubnis, die gemäß dem bis dahin
geltenden Recht erteilt wurde, gilt als
Erlaubnis im Sinne dieser Verordnung.

§ 18 Absatz 5 Satz 3 ist auf Anlagen nach
den Sätzen 1 und 2 anwendbar.
(d.h. die nachträgliche Anordnung von
Auflagen durch die Behörde)

Errichtung
bis 31.05.2015
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(2) Aufzugsanlagen, die vor dem 1. Juni 2015
errichtet und verwendet wurden, müssen bis
zum 31. Dezember 2020 den Anforderungen
des Anhangs 1 Nummer 4.1 entsprechen.

Abweichend von Satz 1 ist der Notfallplan
innerhalb von zwölf Monaten nach dem
Inkrafttreten dieser Verordnung anzufertigen
und dem Notdienst zur Verfügung zu stellen.

Sofern kein Notdienst vorhanden sein muss, ist
der Notfallplan in der Nähe der Aufzugsanlage
anzubringen.
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Anhang 1 (zu § 6 Absatz 1 Satz 2) –
Besondere Vorschriften für die Verwendung
bestimmter Arbeitsmittel
- Mobile Arbeitsmittel

- Arbeitsmittel zum Heben von Lasten

- Arbeitsmittel für hoch gelegene Arbeitsplätze

- Aufzugsanlagen

- Druckanlagen
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Mobile Arbeitsmittel (Anhang 1, Nr. 1)
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Arbeitsmittel zum Heben von Lasten (Anhang 1, Nr. 2)
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Arbeitsmittel für hoch gelegene Arbeitsplätze (Anhang 1, Nr. 3)
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Aufzugsanlagen (Anhang 1, Nr. 4)

Zwei-Wege-Kommunikationssystem
spätestens ab 31.12.2020
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Der Notfallplan ( spätestens 01.06.2016)
muss mindestens enthalten:
a) Standort der Aufzugsanlage,
b) verantwortlicher Arbeitgeber,
c) Personen, die Zugang zu allen

Einrichtungen der Anlage haben,
d) Personen, die eine Befreiung

Eingeschlossener vornehmen können,
e) Kontaktdaten der Personen, die Erste Hilfe leisten

können (zum Beispiel Notarzt oder Feuerwehr),
f)  Angaben zum voraussichtlichen Beginn einer

Befreiung und
g) die Notbefreiungsanleitung für die Aufzugsanlage.
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Und was hat man?
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Besondere Vorschriften für Druckanlagen (Anhang 1, Nr. 5)

5.1 Für die Erprobung von Druckanlagen ist ein
schriftliches Arbeitsprogramm aufzustellen.
Darin sind die einzelnen Schritte und die hier-
für aufgrund der Gefährdungsbeurteilung fest-
zulegenden Maßnahmen aufzunehmen, damit
die mit der Erprobung verbundenen Risiken so
gering wie möglich bleiben.

5.2 Druckanlagen dürfen nur an dafür geeigneten Orten aufgestellt und
betrieben werden. Sie dürfen nicht an solchen Orten aufgestellt und
betrieben werden, an denen dies zu Gefährdungen von Beschäftigten
oder anderen Personen führen kann.

5.3 Dampfkesseln muss die zum sicheren Betrieb erforderliche Speise-
wassermenge zugeführt werden, solange sie beheizt werden.

5.4 Druckgase dürfen nur in geeignete Behälter abgefüllt werden.

http://druckgeraete-consulting.de/wp-content/uploads/2014/06/Fotosearch_bxp25502-351x220.jpg
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Anhang 2 (zu §§ 15 und 16) –
Prüfvorschriften für überwachungsbedürftige Anlagen

Abschnitt 1: Zugelassene Überwachungsstellen

Abschnitt 2: Aufzugsanlagen

Abschnitt 3: Explosionsgefährdungen

Abschnitt 4: Druckanlagen
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Anhang 3 (zu § 14 Absatz 4) –

Prüfvorschriften für bestimmte Arbeitsmittel

Abschnitt 1: Krane

Abschnitt 2: Flüssiggasanlagen für brennbare Gase

Abschnitt 3: Maschinentechnische Anlagen der

Veranstaltungstechnik
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Anhang 3, Abschnitt 1: Krane
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Angang 3, Abschnitt 2: Flüssiggasanlagen für brennbare Gase
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….und wo fangen

Sie an?



  INGENIEURBÜRO

© Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Spohr, Stand: 2015

BERATUNG ·                  INFORMATION · SCHULUNG ·                 SERVICE

265



  INGENIEURBÜRO

© Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Spohr, Stand: 2015

BERATUNG ·                  INFORMATION · SCHULUNG ·                 SERVICE

266



  INGENIEURBÜRO

© Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Spohr, Stand: 2015

BERATUNG ·                  INFORMATION · SCHULUNG ·                 SERVICE

267



  INGENIEURBÜRO

© Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Spohr, Stand: 2015

BERATUNG ·                  INFORMATION · SCHULUNG ·                 SERVICE

268



  INGENIEURBÜRO

© Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Spohr, Stand: 2015

BERATUNG ·                  INFORMATION · SCHULUNG ·                 SERVICE

269



  INGENIEURBÜRO

© Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Spohr, Stand: 2015

BERATUNG ·                  INFORMATION · SCHULUNG ·                 SERVICE

  INGENIEURBÜRO

BERATUNG ·                  INFORMATION · SCHULUNG ·                 SERVICE

Zutreffende VorschriftenArbeit

Vor lauter
Vorschriften
kommt man
gar nicht mehr
zum Arbeiten!?!

Fragen?

Haben wir Ihnen geholfen?

Viel Erfolg bei der Umsetzung!
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